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Stellungnahme zur Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes (LVG)  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage über die 

Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes (LVG). Gerne möchte die SWISS RETAIL FEDERATION 

Ihnen die Argumente aus Sicht des Detailhandels auf das Geschäft darlegen. Wir danken Ihnen für die 

Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

I. Allgemeine Beurteilung der Vorlage 

Die SWISS RETAIL FEDERATION begrüsst die vorliegende Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes. 

Eine Stärkung der wirtschaftlichen Landesversorgung (WL) im Hinblick auf eine ausserordentliche Lage 

bzw. in Vorbereitung auf eine solche Situation ist wünschenswert. Die WL sollte hierbei nicht «nur» als 

Koordinatorin der Pflichtlager wahrgenommen werden, sondern als Drehscheibe zwischen den 

Staatsebenen, der Wirtschaft und der Bevölkerung. Die Bedeutung einer solchen Funktion zeigt sich 

exemplarisch an den Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf eine mögliche Strommangellage, wo 

namentlich eine enge Koordination mit den Detailhandelsunternehmen nötig ist, um im Krisenfall die 

Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und weiteren lebenswichtigen Gütern sicherzustellen.  
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II. Spezifische Bemerkungen 

 

Die mit der vorliegenden Teilrevision des LVG vorgeschlagenen Massnahmen stärken die 

Widerstandsfähigkeit der WL in Versorgungskrisen und führen zu einer adäquaten Modernisierung. Im 

Besonderen begrüssen wir den Wechsel weg von einer nebenamtlichen Leitung der WL in einer 

Krisensituation hin zur Schaffung der Stelle eines vollamtlichen Delegierten (vgl. Art. 58 LVG). Diese 

zeitgemässe Neuorganisation stärkt die WL im Hinblick auf die Wahrnehmung der genannten 

Drehscheiben-Funktion.  

 

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Position und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
  

Dagmar Jenni  

Direktorin  

SWISS RETAIL FEDERATION     


